
2.1 Bund 

2.1.1Vereinbarung über die evangelische Seelsorge im Bundesgrenzschutz 

Vom 20. - 23.07. / 12.08.1965 (GMBl. Ausgabe A 16 S. 374), in der Fassung der Änderung 

durch den Schriftwechsel vom 01.07.1968 / 08.05.1969 

Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch den Bundesminister des Innern,  

und die Braunschweigische Evangelisch-lutherische Landeskirche,  

die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern,  

die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Hannovers,  

die Evangelische Landeskirche von Kurhessen-Waldeck,  

die Evangelisch-Lutherische Kirche in Lübeck und  

die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Schleswig-Holsteins  

schließen folgende Vereinbarung:  

§ 1   Gewährleistung einer evangelischen Seelsorge im Bundesgrenzschutz  

(1) Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland gewährleistet den evangelischen Landeskirchen 

die Ausübung ihrer Seelsorge im Bundesgrenzschutz.  

(2) Die Seelsorge umfaßt den Dienst an Wort und Sakrament einschließlich des Vollzugs kirchlicher 

Amtshandlungen und die Einzelseelsorge an den evangelischen Polizeivollzugsbeamten im 

Bundesgrenzschutz.
1
 Die freie Entscheidung des einzelnen Polizeivollzugsbeamten bleibt gewahrt.  

§ 2   Verantwortlichkeit und Aufsicht der Kirche  

(1) Die Seelsorge im Bundesgrenzschutz wird als Teil der kirchlichen Arbeit durch die evangelischen 

Landeskirchen
2
 von Grenzschutzseelsorgern ausgeübt. Die hauptamtlichen Grenzschutzseelsorger 

werden für ihren Dienst von den Landeskirchen beurlaubt.  

(2) Die in der Seelsorge des Bundesgrenzschutzes tätigen Grenzschutzseelsorger verwalten ein 

kirchliches Amt.  

(3) In der Verwaltung ihres kirchlichen Amtes und in der Ausübung der seelsorglichen Betreuung der 

Polizeivollzugsbeamten im Bundesgrenzschutz unterstehen die Grenzschutzseelsorger der Lehrzucht 

und Disziplinargewalt ihrer Landeskirchen und sind an die landeskirchlichen Ordnungen gebunden;  

                                                           
1
 Der Bundesminister des Inneren hat mit Schreiben vom 16. März 1965 – Gesch.Z. VI B 8 – 651 004/1 – 651 

005/1 – in Ergänzung der Verwaltungsvereinbarung über die evangelische Seelsorge im Bundesgrenzschutz 

unter anderem folgende Absprache bestätigt:  

„Die in der Vereinbarung nicht aufgeführten Verwaltungsbeamten und Lehrkräfte des Bundesgrenzschutzes 

können auf ihren Wunsch an berufsethischen Veranstaltungen und an der seelsorglichen Betreuung teilnehmen.“ 

2
 In einem Zusatzprotokoll sind die beteiligten evangelischen Landeskirchen untereinander übereingekommen, 

die Vereinbarung wie folgt anzuwenden:  

Zu § 2 Absatz 1: Bei der Einsetzung eines Bundesgrenzschutzgeistlichen ist auf die Bekenntnisgrundlage der 

örtlich zuständigen Landeskirche Rücksicht zu nehmen. 



sie sind insbesondere gehalten, die Parochialrechte der Ortskirchengemeinden zu beachten.
3
  

§ 3   Beauftragter für die Seelsorge im Bundesgrenzschutz
4
  

(1) Der Beauftragte für die Seelsorge im Bundesgrenzschutz ist zuständig für alle kirchlichen 

Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Seelsorge im Bundesgrenzschutz. Hierzu gehören 

insbesondere  

1. Einführung der Grenzschutzseelsorger im Hauptamt in ihr kirchliches Amt, wenn sich die 

zuständige Landeskirche die Einführung nicht vorbehält,  

2. Erlaß von Richtlinien im Einvernehmen mit den Landeskirchen und im Benehmen mit dem 

Bundesminister des Innern über die Ausübung der Grenzschutzseelsorge und über ihre Koordinierung 

mit der allgemeinen Seelsorge durch die Grenzschutzseelsorger; Überwachung der Durchführung 

dieser Richtlinien,  

3. Mitwirkung bei der Aufstellung von Gesamtjahresausbildungs- und Lehrgangsplänen durch 

das Bundesministerium des Innern, soweit Fragen der berufsethischen Erziehung berührt werden, 

sowie bei den Plänen für die Gestaltung der berufsethischen Lehrgänge für evangelische 

Polizeivollzugsbeamte durch das Bundesministerium des Innern,  

4. Anregung für die Auswahl und Gestaltung von Themen für Vorträge der 

Grenzschutzseelsorger auf dem Gebiet der berufsethischen Erziehung,  

5. Abhaltung von kirchlichen Dienstbesprechungen der Grenzschutzseelsorger,  

6. das religiöse Schrifttum für die Seelsorge im Bundesgrenzschutz.  

(2) Die kirchliche Dienstaufsicht über die Seelsorger im Bundesgrenzschutz wird im Auftrag und 

unter der Verantwortung der zuständigen Landeskirche (§ 2 Abs. 3) von dem Beauftragten für die 

Seelsorge im Bundesgrenzschutz wahrgenommen. Er ist verpflichtet, den Landeskirchen regelmäßig 

Bericht über die kirchliche Arbeit im Bundesgrenzschutz zu erstatten.  

(3) Der Beauftragte für die Seelsorge im Bundesgrenzschutz wird im Benehmen mit dem 

Bundesminister des Innern von den evangelischen Landeskirchen ernannt. Die evangelischen 

Landeskirchen können den Beauftragten für die Seelsorge im Bundesgrenzschutz aus wichtigen 

kirchlichen Gründen abberufen.  

(4) Der Beauftragte für die Seelsorge im Bundesgrenzschutz kann  

1. seine Befugnisse dem dienstaufsichtführenden Seelsorger im Bundesgrenzschutz 

(Grenzschutzdekan) übertragen,  

2. in den einzelnen Grenzschutzstandorten im Einvernehmen mit der zuständigen Landeskirche 

und mit Zustimmung des Bundesministers des Innern im Rahmen der zur Verfügung stehenden 

Haushaltsmittel zusätzlich Seelsorger mit der Seelsorge im Bundesgrenzschutz nebenamtlich betrauen.  

                                                           
3
 Zusatzprotokoll der evangelischen Landeskirchen untereinander – vgl. die Fußnote zu § 2 Absatz 1: 

Zu § 2 Absatz 3: Der Bundesgrenzschutzgeistliche ist bei der Wahrnehmung seines Dienstes an die Ordnungen 

der örtlich zuständigen Landeskirche gebunden. 

4
 Zusatzprotokoll der evangelischen Landeskirchen untereinander – vgl. die Fußnote zu § 2 Absatz 1: 

Zu §§ 3 und 5: Der Beauftragte für die Seelsorge im Bundesgrenzschutz hat bei Ausübung seiner Tätigkeit die 

Ordnungen der örtlich zuständigen Landeskirchen zu beachten. Das gleiche gilt für den Grenzschutzdekan. 



§ 4   Grenzschutzseelsorger  

(1) Zu den hauptamtlichen Grenzschutzseelsorgern gehören  

1. der Grenzschutzdekan,  

2. die Grenzschutzoberpfarrer,  

3. die Grenzschutzpfarrer.  

(2) Für den Bereich jedes Grenzschutzkommandos und jeder Grenzschutzgruppe sowie für das 

Kommando der Grenzschutzschulen wird die Seelsorge durch hauptamtliche Seelsorger durchgeführt. 

Die Zahl der hauptamtlichen Seelsorger beträgt zur Zeit neun.  

(3) In besonderen Fällen werden in den einzelnen Grenzschutzstandorten von der zuständigen 

Landeskirche zusätzlich Seelsorger mit der Seelsorge nebenamtlich betraut. Die Aufgaben, Rechte und 

Pflichten dieser Seelsorger werden im Einvernehmen mit der zuständigen Landeskirche durch 

Vereinbarung zwischen dem Bundesminister des Innern und dem Beauftragten für die Seelsorge im 

Bundesgrenzschutz geregelt.  

§ 5   Grenzschutzdekan
5
  

(1) Auf Vorschlag des Beauftragten für die Seelsorge im Bundesgrenzschutz bestellt der 

Bundesminister des Innern einen dienstaufsichtführenden Seelsorger im Bundesgrenzschutz 

(Grenzschutzdekan).  

(2) Der Grenzschutzdekan hat das Recht des unmittelbaren Vortrags beim Bundesminister des Innern.  

(3) Am dienstlichen Wohnsitz des Grenzschutzdekans wird zur Wahrnehmung der zentralen Aufgaben 

der evangelischen Seelsorge im Bundesgrenzschutz eine Dienststelle eingerichtet; der dienstliche 

Wohnsitz wird im Einvernehmen mit dem Beauftragten für die Seelsorge im Bundesgrenzschutz vom 

Bundesminister des Innern festgelegt. Leiter dieser Dienststelle ist der Grenzschutzdekan, der in 

kirchlichen Angelegenheiten den Weisungen des Beauftragten für die Seelsorge im 

Bundesgrenzschutz, in grenzschutzdienstlichen Angelegenheiten denen des Bundesministers des 

Innern unterstellt ist. Die wirtschaftlichen Angelegenheiten werden durch die zuständige 

Grenzschutzverwaltung geregelt.  

(4) Der Grenzschutzdekan hat die Aufgabe,  

1. auf Einheitlichkeit in der Tätigkeit der Grenzschutzseelsorger hinzuwirken,  

2. die Dienststellen des Bundesgrenzschutzes in grundsätzlichen Fragen der Unterstützung der 

Seelsorge im Bundesgrenzschutz und der berufsethischen Erziehung zu beraten,  

3. im Rahmen der Vertretungsermächtigung durch den Beauftragten für die Seelsorge im 

Bundesgrenzschutz (§ 3 Abs. 4) Weisungen für die Durchführung des kirchlichen Dienstes im 

Bundesgrenzschutz zu erteilen,  

4. die Grenzschutzseelsorger in der Ausübung ihres Dienstes zu beraten, ihnen die hierfür 

nötigen Unterlagen an die Hand zu geben und sie entsprechend zu unterweisen,  

5. den Beauftragten für die Seelsorge im Bundesgrenzschutz zu beraten, in welchen besonderen  
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 Vgl. die Fußnote zu § 3. 



Fällen in den einzelnen Grenzschutzstandorten zusätzlich Seelsorger mit der Seelsorge im 

Bundesgrenzschutz nebenamtlich zu betrauen sind (§ 4 Abs. 3),  

6. die Seelsorge im Bundesgrenzschutz bei Grenzschutzdienststellen zu regeln, die außerhalb von 

Grenzschutzgruppenbereichen liegen.  

(5) Der Grenzschutzdekan ist für sämtliche Dienststellen der Grenzschutztruppe und des 

Grenzschutzeinzeldienstes zuständig. Für den Bereich des Grenzschutzeinzeldienstes kann er sich 

durch einen von ihm zu bestimmenden Grenzschutzseelsorger vertreten lassen.  

§ 6   Grenzschutzoberpfarrer und Grenzschutzpfarrer  

(1) Die Grenzschutzoberpfarrer, die zugleich die Aufgaben eines Grenzschutzpfarrers bei einer 

Grenzschutzgruppe wahrzunehmen haben, üben die Dienstaufsicht über die Grenzschutzpfarrer und 

über die nebenamtlich tätigen Seelsorger im Bereich ihrer Grenzschutzkommandos in kirchlichen 

Angelegenheiten und die Seelsorge im Bundesgrenzschutz in den Fällen aus, die ihnen vom 

Grenzschutzdekan zugewiesen worden sind.  

(2) Es sind zuständig  

1. die Grenzschutzseelsorger – Grenzschutzoberpfarrer – bei den Grenzschutzkommandos und 

dem Kommando der Grenzschutzschulen für sämtliche Dienststellen der Grenzschutztruppe im 

Bereich ihres Kommandos; der Grenzschutzseelsorger beim Grenzschutzkommando Mitte auch für die 

Dienststellen der Grenzschutztruppe im Raum Bonn,  

2. die Grenzschutzseelsorger – Grenzschutzpfarrer – bei den Grenzschutzgruppen bzw. beim 

Kommando der Grenzschutzschulen für die Dienststellen der Grenzschutztruppe im Bereich ihrer 

Grenzschutzgruppe bzw. ihres Kommandos.  

(3) Der dienstliche Wohnsitz der Grenzschutzseelsorger ist der Standort des für sie zuständigen 

Grenzschutzkommandos oder Grenzschutzgruppenstabes, soweit nicht in gegenseitigem 

Einvernehmen etwas anderes festgelegt wird.  

§ 7   Mitwirkung bei der berufsethischen Erziehung  

(1) Die berufsethische Erziehung der Polizeivollzugsbeamten im Bundesgrenzschutz, die ein Teil der 

Gesamterziehung ist, beruht auf den Grundsätzen christlicher Lebensführung.  

(2) Bei der Aufstellung der Gesamtjahresausbildungs- und Lehrgangspläne durch das 

Bundesministerium des Innern und die Kommandeure der Grenzschutzkommandos ist der 

berufsethische Unterricht als Dienstunterricht zu berücksichtigen. Die Grenzschutzseelsorger wirken 

bei der berufsethischen Erziehung mit und führen wie bisher den berufsethischen Unterricht durch. Im 

Übrigen gilt § 3 Abs. 1 Nr. 3 für die Grenzschutzseelsorger entsprechend. 

(3) Die Teilnahme am berufsethischen Unterricht ist für die Polizeivollzugsbeamten im 

Bundesgrenzschutz Dienst. Artikel 4 Abs. 1 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland ist 

zu beachten. Konfessionelle Fragen werden bei der Erörterung religiöser Lebensfragen (§ 8 Abs. 1) 

behandelt.  

§ 8   Erörterung religiöser Lebensfragen und Gottesdienst  

(1) Für die Polizeivollzugsbeamten in der Grenzschutztruppe ist in der Regel vierzehntägig,  



mindestens jedoch monatlich, eine Stunde innerhalb der Dienstzeit für die Erörterung religiöser 

Lebensfragen mit dem Grenzschutzseelsorger zur Verfügung zu stellen. 

(2) Außerdem ist den Polizeivollzugsbeamten im Bundesgrenzschutz während der Dienstzeit 

Gelegenheit zu persönlichen Aussprachen mit dem Grenzschutzseelsorger sowie mindestens einmal 

im Monat zur Teilnahme am Gottesdienst zu geben.  

§ 9   Dienstliche Unterstützung der Grenzschutzseelsorger  

(1) Den Polizeivollzugsbeamten im Bundesgrenzschutz wird im Rahmen der seelsorglichen Betreuung 

Gelegenheit zu freiwilliger religiöser Betätigung und zur Inanspruchnahme der Dienste ihrer Kirchen 

gegeben. Die Teilnahme am kirchlichen Leben wird, soweit nicht dienstliche Notwendigkeiten 

entgegenstehen, gewährleistet.  

(2) Für die Teilnahme an Rüsttagen, Rüstzeiten, Werkwochen und sonstigen kirchlichen Tagungen 

kann die zuständige Dienststelle jedem Polizeivollzugsbeamten im Bundesgrenzschutz Urlaub bis zu 

insgesamt sechs Arbeitstagen im Jahre ohne Anrechnung auf den Erholungsurlaub und unter 

Fortzahlung der Bezüge erteilen.  

(3) Jeder Vorgesetzte im Bundesgrenzschutz soll für die religiösen Anliegen seiner Untergebenen 

aufgeschlossen sein, sich für ihre religiöse Betreuung mitverantwortlich fühlen und die 

Grenzschutzseelsorger in ihrer Tätigkeit weitgehend unterstützen.  

(4) Bei Grundsatzfragen, welche die Erziehung, die Betreuung und die geistige Haltung der 

Polizeivollzugsbeamten im Bundesgrenzschutz betreffen, ist den Grenzschutzseelsorgern Gelegenheit 

zur Stellungnahme zu geben.  

§ 10   Dienstvertrag  

Die Rechtsbeziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem einzelnen 

Grenzschutzseelsorger im Hauptamt werden durch einen Dienstvertrag im Sinne der nachstehenden 

Vereinbarungen geregelt.  

§ 11   Anwendung des Bundesangestelltentarifvertrages (BAT)  

(1) Soweit diese Vereinbarung keine besonderen Regelungen enthält, sind auf die Rechtsverhältnisse 

der Grenzschutzseelsorger die Vorschriften des Bundesangestelltentarifvertrages anzuwenden.  

(2) Sobald die rechtlichen Voraussetzungen gegeben sind, sollen, wenn die Kirchen es wünschen, die 

Grenzschutzseelsorger, welche die Voraussetzungen hierfür erfüllen, in ein Beamtenverhältnis 

übergeführt werden.  

§ 12   Einstellungsvoraussetzungen  

(1) Voraussetzungen für die Einstellung eines Grenzschutzseelsorgers sind  

1. ein mindestens dreijähriges theologisches Studium an einer deutschen staatlichen Hochschule,  

2. Berechtigung zur Ausübung eines Pfarramtes in einer evangelischen Landeskirche,  

3. mindestens dreijährige Tätigkeit in der Seelsorge.  

(2) Von den Erfordernissen des Absatzes 1 Nr. l und Nr. 3 kann in Ausnahmefällen abgesehen werden.  



§ 13   Einstellung, Versetzung, Kündigung usw.  

(1) Die Grenzschutzseelsorger werden auf Vorschlag des Beauftragten für die Seelsorge im 

Bundesgrenzschutz durch den Bundesminister des Innern mit Zustimmung der zuständigen 

Landeskirche
6
 eingestellt, höhergruppiert, versetzt und abgeordnet. Das gilt auch für die Kündigung.  

(2) Wichtige Entscheidungen des Bundesministers des Innern in personellen Angelegenheiten der 

Grenzschutzseelsorger ergehen im Einvernehmen mit dem Beauftragten für die Seelsorge im 

Bundesgrenzschutz.  

(3) Die ersten drei Monate nach der Einstellung gelten als Probezeit.  

(4) Die Grenzschutzseelsorger werden für sechs bis acht Jahre in das Dienstverhältnis beim 

Bundesgrenzschutz eingestellt. Die Dienstzeit kann verlängert werden; in diesem Fall gilt das 

Dienstverhältnis als nicht unterbrochen.  

§ 14   Vergütung  

(1) Die Grenzschutzseelsorger erhalten eine Vergütung in Höhe der Dienstbezüge der Bundesbeamten;  

1. der Grenzschutzdekan nach Besoldungsgruppe A 16 Bundesbesoldungsgesetz,  

2. der Grenzschutzoberpfarrer nach Besoldungsgruppe A 14 Bundesbesoldungsgesetz,  

3. der Grenzschutzpfarrer nach Besoldungsgruppe A 13 Bundesbesoldungsgesetz, zuzüglich 

einer Zulage in Höhe der den Militärpfarrern gewährten Zulage.  

(2) Für die Festsetzung der Vergütung der Grenzschutzseelsorger ist das Bundesbesoldungsgesetz 

sinngemäß anzuwenden. Dabei gilt der Tag der Einstellung des Grenzschutzseelsorgers als der Tag, 

mit dem nach § 3 Bundesbesoldungsgesetz die Ernennung wirksam wird. Dementsprechend ist nach 

§ 6 Abs. 2 Bundesbesoldungsgesetz von diesem Tag bei der Festsetzung des Besoldungsdienstalters 

auszugehen. Bei der Festsetzung des Besoldungsdienstalters ist die bisherige Tätigkeit des 

Grenzschutzseelsorgers im Dienste der Kirche (und ihrer Verbände) nach § 7 Abs. 3 Nr. 3 

Bundesbesoldungsgesetz der Tätigkeit im Dienste eines öffentlich-rechtlichen Dienstherrn im 

Reichsgebiet gleichzusetzen.  

§ 15   Kündigung in besonderen Fällen  

Als wichtiger Grund für die Kündigung des Dienstverhältnisses ohne Einhaltung einer Frist gilt auch  

1. die Abberufung des Grenzschutzseelsorgers durch den Beauftragten für die Seelsorge im 

Bundesgrenzschutz oder die zuständige Landeskirche, wenn die Abberufung im wichtigen Interesse 

der Kirche liegt,  

2. der Verlust der durch die Ordination erworbenen Rechte sowie die disziplinarrechtliche 

Entfernung aus dem kirchlichen Amt.  

§ 16   Versorgung  

(1) Der Bund zahlt als Zuschuß zu der den Kirchen erwachsenden Versorgungslast an die zuständige  
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 Zusatzprotokoll der evangelischen Landeskirchen untereinander – vgl. die Anmerkung zu § 2 Absatz 1: 

Zu § 13 Absatz 1: Die Einstellung eines Bundesgrenzschutzgeistlichen kann nur im Einvernehmen mit den 

Landeskirchen erfolgen, in deren Bereich er seinen Dienst auszuüben hat. 



Landeskirche für die Dauer der Tätigkeit des Grenzschutzseelsorgers einen Betrag von monatlich 

fünfundzwanzig vom Hundert der jeweiligen Gesamtbruttobezüge der Grenzschutzseelsorger.  

(2) In diesem Betrag ist auch der Zuschuß für alle Leistungen enthalten, welche die Kirchen auf Grund 

von Arbeitsunfällen der Grenzschutzseelsorger während ihrer Tätigkeit im Bundesgrenzschutz 

übernehmen oder erstatten.  

(3) Der Zuschuß wird unter der Voraussetzung gezahlt, daß die Kirchen  

1. die Anwartschaften, auf Grund deren Versicherungsfreiheit in der gesetzlichen 

Unfallversicherung besteht (§ 541 Reichsversicherungsordnung), aufrechterhalten und eine hierdurch 

erwachsende zusätzliche Versorgungslast übernehmen oder, soweit solche Regelungen nicht bestehen,  

2. alle auf Arbeitsunfällen der Grenzschutzseelsorger beruhenden Verpflichtungen des Bundes 

aus der gesetzlichen Unfallversicherung abgelten,  

3. darüber hinaus etwa nach allgemeinen gesetzlichen Vorschriften bestehende Verpflichtungen 

des Bundes abgelten.  

(4) Die Zahlungen sind vierteljährlich nachträglich zu leisten.  

(5) Der Zuschuß wird nicht gezahlt für Grenzschutzseelsorger, die Anspruch auf Versorgung nach 

dem Gesetz zur Regelung der Rechtsverhältnisse der unter Artikel 131 des Grundgesetzes fallenden 

Personen haben. Soweit in Einzelfällen das Ruhegehalt nach dem genannten Gesetz einen 

Ruhegehaltssatz von fünfundsiebzig vom Hundert nicht erreicht, bleibt die Gewährung eines 

besonderen Zuschusses durch den Bund einer Vereinbarung mit der zuständigen Landeskirche 

vorbehalten.  

§ 17   Hilfskräfte  

Den Grenzschutzseelsorgern werden vom Bund die zur Unterstützung bei gottesdienstlichen 

Handlungen und bei Verwaltungsaufgaben im Zusammenhang mit der Seelsorge im 

Bundesgrenzschutz erforderlichen geeigneten evangelischen Hilfskräfte zur Verfügung gestellt.  

§ 18   Kosten und Hilfsmittel  

(1) Der Bund sorgt für den organisatorischen Aufbau der Seelsorge im Bundesgrenzschutz und trägt 

ihre Kosten.  

(2) Der Bund stellt den Grenzschutzseelsorgern zur Wahrnehmung der Aufgaben der Seelsorge im 

Bundesgrenzschutz die erforderlichen Hilfsmittel unentgeltlich bereit, insbesondere  

1. die notwendigen Räume,  

2. Dienstkraftwagen unter Einhaltung der für ihre dienstliche Verwendung bestehenden 

Bestimmungen.  

§ 19   Gegenseitige Verständigung  

Der Bundesminister des Innern und die evangelischen Landeskirchen in der Bundesrepublik 

Deutschland werden zwischen ihnen entstehende Meinungsverschiedenheiten über die Auslegung von 

Bestimmungen dieser Vereinbarung in dem Bestreben gegenseitiger Verständigung beseitigen. In 

gleicher Weise werden sie sich über etwa notwendig werdende Sonderregelungen und über den Erlaß 

von Dienstanweisungen verständigen.  



§ 20   Beitritt von Landeskirchen  

Andere evangelische Landeskirchen in der Bundesrepublik Deutschland können der vorstehenden 

Vereinbarung beitreten.  

§ 21   Inkrafttreten  

Die Vereinbarung tritt mit ihrer Unterzeichnung in Kraft.  

Der Bundesminister des Innern, Hermann Höcherl 

Die Braunschweigische evangelisch-lutherische Landeskirche – die Kirchenregierung – gez. D. Martin 

Erdmann 

Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern – der Landesbischof – I.V. gez. Riedel 

Die Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers – das Landeskirchenamt – gez. Dr. Wagenmann 

Die Evangelische Landeskirche von Kurhessen-Waldeck, gez. D. Vellmer 

Die Evangelisch-lutherische Kirche in Lübeck – die Kirchenleitung – gez. Jansen und Göbel 

Die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Schleswig-Holstein, gez. Bischof und Vorsitzender der 

Kirchenleitung D. Wester und der Präsident des Landeskirchenamtes Dr. Grauheding 

 

 

2.1.2 Vereinbarung über die katholische Seelsorge im Bundesgrenzschutz 

Vom 29.07. / 12.08.1965 (GMBl. Ausgabe A 16 S. 377) 

Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch den Bundesminister des Innern,  

und die katholischen Bischöfe in der Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch Seine Eminenz Dr. 

Joseph Kardinal Frings,  

schließen nach Zustimmung des Heiligen Stuhls folgende Vereinbarung:  

§ 1  Gewährleistung einer katholischen Seelsorge im Bundesgrenzschutz  

(1) Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland gewährleistet der katholischen Kirche die 

Ausübung der Seelsorge im Bundesgrenzschutz. 

(2) Aufgabe der Seelsorge im Bundesgrenzschutz ist – bei Wahrung der freiwilligen Entscheidung des 

Einzelnen – die Verkündung und Lehre des Wortes Gottes, die Sakramentenspendung, einschließlich 

der kirchlichen Amtshandlungen, und die seelsorgliche Betreuung der Polizeivollzugsbeamten im 

Bundesgrenzschutz.  

§ 2   Verantwortlichkeit und Aufsicht der Kirche  

(1) Die Seelsorge im Bundesgrenzschutz wird als Teil der kirchlichen Arbeit im Auftrag der Kirche 

und unter kirchlicher Aufsicht von Grenzschutzseelsorgern ausgeübt.  

(2) Die in der Seelsorge des Bundesgrenzschutzes tätigen Grenzschutzseelsorger verwalten ein 

kirchliches Amt.  

(3) In Ausübung von Lehre und Seelsorge sind die Grenzschutzseelsorger an staatliche Weisungen 

nicht gebunden, sondern ausschließlich ihren kirchlichen Vorgesetzten verantwortlich.  



§ 3   Beauftragter für die Seelsorge im Bundesgrenzschutz  

(1) Der Beauftragte für die Seelsorge im Bundesgrenzschutz ist zuständig für alle kirchlichen 

Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Seelsorge im Bundesgrenzschutz. Hierzu gehören 

insbesondere  

1. Einführung der Grenzschutzseelsorger in ihr kirchliches Amt,  

2. Erlaß von Richtlinien im Benehmen mit dem Bundesminister des Innern über die Ausübung 

der Grenzschutzseelsorge und über ihre Koordinierung mit der allgemeinen Seelsorge durch die 

Grenzschutzseelsorger; Überwachung der Durchführung dieser Richtlinien,  

3. Mitwirkung bei der Aufstellung von Gesamtjahresausbildungs- und Lehrgangsplänen durch 

das Bundesministerium des Innern, soweit Fragen der berufsethischen Erziehung berührt werden, 

sowie bei den Plänen für die Gestaltung der berufsethischen Lehrgänge für katholische 

Polizeivollzugsbeamte durch das Bundesministerium des Innern,  

4. Anregungen für die Auswahl und Gestaltung von Themen für Vorträge der 

Grenzschutzseelsorger auf dem Gebiet der berufsethischen Erziehung,  

5. Abhaltung von kirchlichen Dienstbesprechungen der Grenzschutzseelsorger,  

6. das religiöse Schrifttum für die Grenzschutzseelsorge.  

(2) Die kirchliche Dienstaufsicht wird unbeschadet des Verbleibens der Jurisdiktionsgewalt bei den 

Ortsbischöfen dem Beauftragten für die Seelsorge im Bundesgrenzschutz übertragen. Er soll in den 

wichtigsten Fragen im Einverständnis mit den zuständigen Bischöfen handeln.  

(3) Der Beauftragte für die Seelsorge wird im Benehmen mit dem Bundesminister des Innern von der 

Fuldaer Bischofskonferenz ernannt. Die Fuldaer Bischofskonferenz kann den Beauftragten für die 

Seelsorge im Bundesgrenzschutz aus wichtigen kirchlichen Gründen abberufen.  

(4) Der Beauftragte für die Seelsorge im Bundesgrenzschutz kann  

1. seine Befugnisse dem dienstaufsichtführenden Seelsorger im Bundesgrenzschutz 

(Grenzschutzdekan) übertragen,  

2. in den einzelnen Grenzschutzstandorten zusätzlich Seelsorger mit der Seelsorge im 

Bundesgrenzschutz mit Zustimmung des Bundesministers des Innern im Rahmen der zur Verfügung 

stehenden Haushaltsmittel nebenamtlich betrauen.  

§ 4   Grenzschutzseelsorger  

(1) Zu den hauptamtlichen Grenzschutzseelsorgern gehören 

1. der Grenzschutzdekan,  

2. die Grenzschutzoberpfarrer, 

3. die Grenzschutzpfarrer.  

(2) Für den Bereich jedes Grenzschutzkommandos und jeder Grenzschutzgruppe sowie für das 

Kommando der Grenzschutzschulen wird die Seelsorge durch hauptamtliche Seelsorger durchgeführt. 

Die Zahl der hauptamtlichen Seelsorger beträgt zur Zeit neun.  



(3) In besonderen Fällen werden in den einzelnen Grenzschutzstandorten zusätzlich Seelsorger mit der 

Seelsorge nebenamtlich betraut. Die Aufgaben, Rechte und Pflichten dieser Seelsorger werden durch 

Vereinbarung zwischen dem Bundesminister des Innern und dem Beauftragten für die Seelsorge im 

Bundesgrenzschutz geregelt.  

§ 5   Grenzschutzdekan  

(1) Auf Vorschlag des Beauftragten für die Seelsorge im Bundesgrenzschutz bestellt der 

Bundesminister des Innern einen dienstaufsichtführenden Seelsorger im Bundesgrenzschutz 

(Grenzschutzdekan), der zugleich die Aufgaben eines Grenzschutzoberpfarrers bei einem 

Grenzschutzkommando wahrzunehmen hat.  

(2) Der Grenzschutzdekan hat das Recht des unmittelbaren Vortrags beim Bundesminister des Innern.  

(3) Am dienstlichen Wohnsitz des Grenzschutzdekans wird zur Wahrnehmung der zentralen Aufgaben 

der katholischen Seelsorge im Bundesgrenzschutz eine Dienststelle eingerichtet; der dienstliche 

Wohnsitz wird im Einvernehmen mit dem Beauftragten für die Seelsorge im Bundesgrenzschutz vom 

Bundesminister des Innern festgelegt. Leiter dieser Dienststelle ist der Grenzschutzdekan, der in 

kirchlichen Angelegenheiten den Weisungen des Beauftragten für die Seelsorge im 

Bundesgrenzschutz, in grenzschutzdienstlichen Angelegenheiten denen des Bundesministers des 

Innern unterstellt ist. Die wirtschaftlichen Angelegenheiten werden durch die zuständige 

Grenzschutzverwaltung geregelt.  

(4) Der Grenzschutzdekan hat die Aufgabe,  

1. auf Einheitlichkeit in der Tätigkeit der Grenzschutzseelsorger hinzuwirken,  

2. die Dienststellen des Bundesgrenzschutzes in grundsätzlichen Fragen der Unterstützung der 

Seelsorge im Bundesgrenzschutz und der berufsethischen Erziehung zu beraten,  

3. die Dienstaufsicht in kirchlichen Angelegenheiten über die Grenzschutzseelsorger auszuüben 

und die Einhaltung der vom Beauftragten für die Seelsorge im Bundesgrenzschutz aufgestellten 

Richtlinien zu überwachen,  

4. die Grenzschutzseelsorger in der Ausübung ihres Dienstes zu beraten, ihnen die hierfür 

nötigen Unterlagen an die Hand zu geben und sie entsprechend zu unterweisen,  

5. den Beauftragten für die Seelsorge im Bundesgrenzschutz zu beraten, in welchen besonderen 

Fällen in den einzelnen Grenzschutzstandorten zusätzlich Seelsorger mit der Seelsorge im 

Bundesgrenzschutz nebenamtlich zu betrauen sind (§ 4 Abs. 3),  

6. die Seelsorge im Bundesgrenzschutz bei Grenzschutzdienststellen zu regeln, die außerhalb von 

Grenzschutzgruppenbereichen liegen.  

(5) Der Grenzschutzdekan ist für sämtliche Dienststellen der Grenzschutztruppe und des 

Grenzschutzeinzeldienstes zuständig. Für den Bereich des Grenzschutzeinzeldienstes kann er sich 

durch einen von ihm zu bestimmenden Grenzschutzseelsorger vertreten lassen.  

§ 6   Grenzschutzoberpfarrer und Grenzschutzpfarrer  

(1) Die Grenzschutzoberpfarrer üben die Dienstaufsicht über die Grenzschutzpfarrer und über die 

nebenamtlich tätigen Seelsorger im Bereich ihres Grenzschutzkommandos in kirchlichen 

Angelegenheiten und die Seelsorge im Bundesgrenzschutz in den Fällen aus, die ihnen vom  



Grenzschutzdekan zugewiesen worden sind.  

(2) Es sind zuständig 

1. die Grenzschutzseelsorger – Grenzschutzoberpfarrer – bei den Grenzschutzkommandos für 

sämtliche Dienststellen der Grenzschutztruppe im Bereich ihres Kommandos; der 

Grenzschutzseelsorger beim Grenzschutzkommando Mitte auch für die Dienststellen der 

Grenzschutztruppe im Raum Bonn,  

2. die Grenzschutzseelsorger – Grenzschutzpfarrer – bei den Grenzschutzgruppen bzw. beim 

Kommando der Grenzschutzschulen für die Dienststellen der Grenzschutztruppe im Bereich ihrer 

Grenzschutzgruppe bzw. ihres Kommandos.  

(3) Der dienstliche Wohnsitz der Grenzschutzseelsorger ist der Standort des für sie zuständigen 

Grenzschutzkommandos oder Grenzschutzgruppenstabes, soweit nicht in gegenseitigem 

Einvernehmen etwas anderes festgelegt wird.  

§ 7   Mitwirkung bei der berufsethischen Erziehung  

(1) Die berufsethische Erziehung von Polizeivollzugsbeamten im Bundesgrenzschutz, die ein Teil der 

Gesamterziehung ist, beruht auf den Grundsätzen christlicher Lebensführung.  

(2) Bei der Aufstellung der Gesamtjahresausbildungs- und Lehrgangspläne durch das 

Bundesministerium des Innern und die Kommandeure der Grenzschutzkommandos ist der 

berufsethische Unterricht als Dienstunterricht zu berücksichtigen. Die Grenzschutzseelsorger wirken 

bei der berufsethischen Erziehung mit und führen wie bisher den berufsethischen Unterricht durch. Im 

Übrigen gilt § 3 Abs. l Nr. 3 für die Grenzschutzseelsorger entsprechend.  

(3) Die Teilnahme am berufsethischen Unterricht ist für die Polizeivollzugsbeamten im 

Bundesgrenzschutz Dienst. Artikel 4 Abs. 1 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland ist 

zu beachten. Konfessionelle Fragen werden bei der Erörterung religiöser Lebensfragen (§ 8 Abs. l) 

behandelt.  

§ 8   Erörterung religiöser Lebensfragen und Gottesdienst  

(1) Für Polizeivollzugsbeamte in der Grenzschutztruppe ist in der Regel vierzehntägig, mindestens 

jedoch monatlich, eine Stunde innerhalb der Dienstzeit für die Erörterung religiöser Lebensfragen mit 

dem Grenzschutzseelsorger zur Verfügung zu stellen.  

(2) Außerdem ist den Polizeivollzugsbeamten im Bundesgrenzschutz während der Dienstzeit 

Gelegenheit zu persönlichen Aussprachen mit dem Grenzschutzseelsorger sowie mindestens einmal 

im Monat zur Teilnahme am Gottesdienst zu geben.  

§ 9   Dienstliche Unterstützung der Grenzschutzseelsorger  

(1) Den Polizeivollzugsbeamten im Bundesgrenzschutz wird im Rahmen der seelsorglichen Betreuung 

Gelegenheit zu freiwilliger religiöser Betätigung und zur Inanspruchnahme der Dienste ihrer Kirche 

gegeben. Die Ausübung der religiösen Pflichten wird, soweit nicht dienstliche Notwendigkeiten 

entgegenstehen, gewährleistet.  

(2) Für die Teilnahme an Exerzitien, Einkehrtagen, Werkwochen und sonstigen kirchlichen Tagungen 

kann die zuständige Dienststelle jedem Polizeivollzugsbeamten Urlaub bis zu insgesamt sechs 

Arbeitstagen im Jahre ohne Anrechnung auf den Erholungsurlaub und unter Fortzahlung der Bezüge  



erteilen.  

(3) Jeder Vorgesetzte im Bundesgrenzschutz soll für die religiösen Anliegen seiner Untergebenen 

aufgeschlossen sein, sich für ihre religiöse Betreuung mitverantwortlich fühlen und die 

Grenzschutzseelsorger in ihrer Tätigkeit weitgehend unterstützen.  

(4) Bei Grundsatzfragen, welche die Erziehung, die Betreuung und die geistige Haltung der 

Polizeivollzugsbeamten im Bundesgrenzschutz betreffen, ist den Grenzschutzseelsorgern Gelegenheit 

zur Stellungnahme zu geben.  

§ 10   Dienstvertrag  

Die Rechtsbeziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem einzelnen 

Grenzschutzseelsorger im Hauptamt werden durch einen Dienstvertrag im Sinne der nachstehenden 

Vereinbarungen geregelt.  

§ 11   Anwendung des Bundesangestelltentarifvertrages (BAT)  

(1) Soweit diese Vereinbarung keine besonderen Regelungen enthält, sind auf die Rechtsverhältnisse 

der Grenzschutzseelsorger die Vorschriften des Bundesangestelltentarifvertrages anzuwenden.  

(2) Sobald die rechtlichen Voraussetzungen gegeben sind, sollen, wenn die Kirche es wünscht, die 

Grenzschutzseelsorger, welche die Voraussetzungen hierfür erfüllen, in ein Beamtenverhältnis 

übergeführt werden.  

§ 12   Einstellungsvoraussetzungen  

(1) Voraussetzungen für die Einstellung eines Grenzschutzseelsorgers sind  

1. ein mindestens dreijähriges theologisches Studium an einer deutschen staatlichen Hochschule, 

einer deutschen kirchlich-akademischen Lehranstalt oder einer päpstlichen Hochschule in Rom,  

2. Berechtigung zur Ausübung eines Pfarramtes in einer Diözese, 

3. mindestens dreijährige Tätigkeit in der Seelsorge.  

(2) Von den Erfordernissen des Absatzes 1 Nr. l und Nr. 3 kann in Ausnahmefällen abgesehen werden.  

§ 13   Einstellung; Versetzung, Kündigung usw.  

(1) Die Grenzschutzseelsorger werden auf Vorschlag des Beauftragten für die Seelsorge im 

Bundesgrenzschutz durch den Bundesminister des Innern eingestellt, höhergruppiert, versetzt und 

abgeordnet. Das gilt auch für die Kündigung.  

(2) Wichtige Entscheidungen des Bundesministers des Innern in personellen Angelegenheiten der 

Grenzschutzseelsorger ergehen im Einvernehmen mit dem Beauftragten für die Seelsorge im 

Bundesgrenzschutz.  

(3) Die ersten drei Monate nach der Einstellung gelten als Probezeit.  

(4) Die Grenzschutzseelsorger werden für sechs bis acht Jahre in das Dienstverhältnis beim 

Bundesgrenzschutz eingestellt. Die Dienstzeit kann verlängert werden; in diesem Fall gilt das 

Dienstverhältnis als nicht unterbrochen.  

 



§ 14   Vergütung  

(1) Die Grenzschutzseelsorger erhalten eine Vergütung in Höhe der Dienstbezüge der Bundesbeamten;  

1. der Grenzschutzdekan nach Besoldungsgruppe A 15 Bundesbesoldungsgesetz, zuzüglich einer 

monatlichen Aufwandsentschädigung, die zwischen dem Bundesminister des Innern und der 

katholischen Kirche mit Zustimmung des Bundesministers der Finanzen vereinbart wird,  

2. der Grenzschutzoberpfarrer nach Besoldungsgruppe A 14 Bundesbesoldungsgesetz,  

3. der Grenzschutzpfarrer nach Besoldungsgruppe A 13 Bundesbesoldungsgesetz, zuzüglich 

einer Zulage in Höhe der den Militärpfarrern gewährten Zulage.  

(2) Für die Festsetzung der Vergütung der Grenzschutzseelsorger ist das Bundesbesoldungsgesetz 

sinngemäß anzuwenden. Dabei gilt der Tag der Einstellung des Grenzschutzseelsorgers als der Tag, 

mit dem nach § 3 Bundesbesoldungsgesetz die Ernennung wirksam wird. Dementsprechend ist nach 

§ 6 Abs. 2 Bundesbesoldungsgesetz von diesem Tag bei der Festsetzung des Besoldungsdienstalters 

auszugehen. Bei der Festsetzung des Besoldungsdienstalters ist die bisherige Tätigkeit des 

Grenzschutzseelsorgers im Dienste der Kirche (und ihrer Verbände) nach § 7 Abs. 3 Nr. 3 

Bundesbesoldungsgesetz der Tätigkeit im Dienste eines öffentlich-rechtlichen Dienstherrn im 

Reichsgebiet gleichzusetzen.  

§ 15   Kündigung in besonderen Fällen  

Als wichtiger Grund für die Kündigung des Dienstverhältnisses ohne Einhaltung einer Frist gilt auch  

1. die Abberufung des Grenzschutzseelsorgers durch den Beauftragten für die Seelsorge im 

Bundesgrenzschutz oder den zuständigen Ortsbischof, wenn die Verwendung im Dienst der Kirche im 

wichtigen Interesse der Kirche liegt,  

2. der Entzug der kirchlichen Jurisdiktionsgewalt sowie die disziplinarrechtliche Entfernung aus 

dem kirchlichen Amt.  

§ 16   Versorgung  

(1) Der Bund zahlt als Zuschuß zu der der katholischen Kirche erwachsenden Versorgungslast an das 

zuständige Generalvikariat für die Dauer der Tätigkeit des Grenzschutzseelsorgers einen Betrag von 

monatlich fünfundzwanzig vom Hundert der jeweiligen Gesamtbrutto-bezüge der 

Grenzschutzseelsorger.  

(2) In diesem Betrag ist auch der Zuschuß für alle Leistungen enthalten, welche die Kirche auf Grund 

von Arbeitsunfällen der Grenzschutzseelsorger während ihrer Tätigkeit im Bundesgrenzschutz 

übernimmt oder erstattet.  

(3) Der Zuschuß wird unter der Voraussetzung gezahlt, daß die Kirche  

1. die Anwartschaften, auf Grund deren Versicherungsfreiheit in der gesetzlichen 

Unfallversicherung besteht (§ 541 Reichsversicherungsordnung), aufrechterhält und eine hierdurch 

erwachsende zusätzliche Versorgungslast übernimmt oder, soweit solche Regelungen nicht bestehen,  

2. alle auf Arbeitsunfällen der Grenzschutzseelsorger beruhenden Verpflichtungen des Bundes 

aus der gesetzlichen Unfallversicherung abgilt,  

3. darüber hinaus etwa nach allgemeinen gesetzlichen Vorschriften bestehende Verpflichtungen  



des Bundes abgilt.  

(4) Die Zahlungen sind vierteljährlich nachträglich zu leisten.  

(5) Der Zuschuß wird nicht gezahlt für Grenzschutzseelsorger, die Anspruch auf Versorgung nach 

dem Gesetz zur Regelung der Rechtsverhältnisse der unter Artikel 131 des Grundgesetzes fallenden 

Personen haben. Soweit in Einzelfällen das Ruhegehalt nach dem genannten Gesetz einen 

Ruhegehaltssatz von fünfundsiebzig vom Hundert nicht erreicht, bleibt die Gewährung eines 

besonderen Zuschusses durch den Bund einer Vereinbarung mit dem zuständigen Generalvikariat 

vorbehalten.  

§ 17   Hilfskräfte  

Den Grenzschutzseelsorgern werden vom Bund die zur Unterstützung bei gottesdienstlichen 

Handlungen und bei Verwaltungsaufgaben im Zusammenhang mit der Seelsorge im 

Bundesgrenzschutz erforderlichen geeigneten katholischen Hilfskräfte zur Verfügung gestellt. 

§ 18   Kosten und Hilfsmittel  

(1) Der Bund sorgt für den organisatorischen Aufbau der Seelsorge im Bundesgrenzschutz und trägt 

ihre Kosten.  

(2) Der Bund stellt den Grenzschutzseelsorgern zur Wahrnehmung der Aufgaben im 

Bundesgrenzschutz die erforderlichen Hilfsmittel unentgeltlich bereit, insbesondere  

1. die notwendigen Räume,  

2. Dienstkraftwagen unter Einhaltung der für ihre dienstliche Verwendung bestehenden 

Bestimmungen.  

§ 19   Gegenseitige Verständigung  

Der Bundesminister des Innern und die katholische Kirche werden zwischen ihnen entstehende 

Meinungsverschiedenheiten über die Auslegung von Bestimmungen dieser Vereinbarung in dem 

Bestreben gegenseitiger Verständigung beseitigen. In gleicher Weise werden sie sich über etwa 

notwendig werdende Sonderregelungen und über den Erlaß von Dienstanweisungen verständigen.  

§ 20   Inkrafttreten  

Die Vereinbarung tritt in Kraft, wenn die Apostolische Nuntiatur im Namen des Heiligen Stuhls  

gegenüber der Regierung der Bundesrepublik Deutschland ihre Bestätigung zu dem Vertragsinhalt 

durch eine Note gegeben hat. 

Der Bundesminister des Innern, gez. Hermann Höcherl 

Der Vorsitzende der Fuldaer Bischofskonferenz, gez. Dr. Jos. Card. Frings 

 

 



2.1.3 Vereinbarung über die Kirchenmitgliedschaft in besonderen Fällen 

Vom 07.12.2005 (ABl. 2005, S. 571) 

Die Ev. Landeskirche Anhalts, Ev. Landeskirche in Baden, Ev.-Luth. Kirche in Bayern, Ev. Kirche 

Berlin – Brandenburg-Schlesische Oberlausitz, Ev.-Luth. Landeskirche in Braunschweig, Bremische 

Evangelische Kirche, Ev.-Luth. Landeskirche Hannovers, Ev. Kirche in Hessen und Nassau, Ev. 

Kirche von Kurhessen-Waldeck, Lippische Landeskirche, Ev.-Luth. Landeskirche Mecklenburgs, 

Nordelbische Ev.-Luth. Kirche, Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg, Ev. Kirche der Pfalz (Protestantische 

Landeskirche), Pommersche Ev. Kirche, Ev.-Reformierte Kirche, Ev. Kirche im Rheinland, Ev. 

Kirche der Kirchenprovinz Sachsen, Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens, Ev.-Luth. Landeskirche 

Schaumburg-Lippe, Ev.-Luth. Kirche in Thüringen, Ev. Kirche von Westfalen, Ev. Landeskirche in 

Württemberg schließen aufgrund von § 20 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 1 Abs. 2 Satz 2 des 

Kirchengesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland über die Kirchenmitgliedschaft, das 

kirchliche Meldewesen und den Schutz der Daten der Kirchenmitglieder (Kirchengesetz über die 

Kirchenmitgliedschaft) vom 10. November 1976 (ABI. EKD S. 389), geändert durch Gesetz vom 

8.November 2001 (ABI. EKD S. 486) die folgende Vereinbarung:  

§ 1 Kirchenmitgliedschaft in besonderen Fällen  

Kirchenmitglieder können nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen über die landeskirchlichen 

Grenzen hinweg auch die Kirchenmitgliedschaft in einer anderen Kirchengemeinde als der 

Kirchengemeinde ihres Wohnsitzes erwerben oder in Fällen der Verlegung ihres Wohnsitzes die 

Kirchenmitgliedschaft zu ihrer bisherigen Kirchengemeinde fortsetzen (Kirchenmitgliedschaft in 

besonderen Fällen). Wohnsitz ist die nach staatlichem Melderecht ausgewiesene Hauptwohnung.  

§ 2 Voraussetzung  

Voraussetzung für die Kirchenmitgliedschaft zu einer anderen als der Kirchengemeinde des 

Wohnsitzes ist eine erkennbare Bindung an die andere Kirchengemeinde und die Möglichkeit, am 

Leben dieser Kirchengemeinde teilnehmen zu können.  

§ 3 Verfahren  

(1) Die Entscheidung ergeht auf schriftlichen Antrag des Kirchenmitgliedes. Familienangehörige 

können sich dem Antrag anschließen.  

(2) Ein Antrag auf Fortsetzung der Kirchenmitgliedschaft aufgrund eines Wohnsitzwechsels ist 

binnen zwei Monaten nach Eintritt der Kirchenmitgliedschaft, der eingeht, gilt als Antrag auf Erwerb 

der Kirchenmitgliedschaft.  

(3) Über Anträge auf Erwerb oder Fortsetzung der Kirchenmitgliedschaft entscheiden die nach 

gliedkirchlichem Recht zuständigen Stellen der Gliedkirche, in der die Kirchenmitgliedschaft 

erworben oder fortgesetzt werden soll. Vor der Entscheidung ist das zuständige Organ der 

Kirchengemeinde des Wohnsitzes zu hören. Mit der Entscheidung ist bei Kirchengemeinden mit mehr 

als einem Pfarrbezirk auch die Zuordnung zu einem Pfarrbezirk zu treffen; dem Wunsch des 

Kirchenmitgliedes ist insoweit zu entsprechen. Das antragstellende Kirchenmitglied und die 

Kirchengemeinde des Wohnsitzes sind schriftlich zu informieren. Kommunale Änderungsdaten sind 

von der Kirchengemeinde des Wohnsitzes an die aufnehmende Kirchengemeinde weiterzuleiten.  

(4) Wird der Antrag abgelehnt, kann der Antragsteller gegen die Entscheidung innerhalb eines 

Monats nach Bekanntgabe bei den dafür nach gliedkirchlichem Recht zuständigen kirchlichen Stellen 

Einspruch einlegen. Die Entscheidung ist endgültig.  



(5) Der Erwerb und die Fortsetzung der Kirchenmitgliedschaft in der aufnehmenden 

Kirchengemeinde wird mit der dem Antrag stattgebenden Entscheidung wirksam.  

§ 4 Rechtsfolgen  

(1) Mit der Zugehörigkeit zur aufnehmenden Kirchengemeinde erwirbt das Kirchenmitglied auch 

zugleich die Kirchenmitgliedschaft in der zuständigen Gliedkirche der EKD.  

(2) Das Kirchenmitglied hat in der aufnehmenden Kirchengemeinde alle Rechte und Pflichten eines 

Kirchenmitgliedes; dies gilt nicht für die Pflicht zur Entrichtung der Kirchensteuer. Die Verpflichtung 

zur Entrichtung von Kirchensteuern gegenüber den Körperschaften, die im Bereich der 

Kirchengemeinde des Wohnsitzes jeweils Kirchensteuergläubigerin sind, bleibt unberührt.  

§ 5 Wegfall und Verzicht  

(1) Die Kirchenmitgliedschaft in besonderen Fällen endet mit dem Wegzug aus der bisherigen 

Kirchengemeinde des Wohnsitzes, es sei denn, einem Antrag auf Fortsetzung der 

Kirchenmitgliedschaft in besonderen Fällen wird stattgegeben.  

(2) Auf die Kirchenmitgliedschaft in besonderen Fällen kann ein Kirchenmitglied verzichten mit der 

Folge, dass es Kirchenmitglied der Kirchengemeinde des Wohnsitzes wird. Der Verzicht ist schriftlich 

gegenüber der Kirchengemeinde zu erklären, zu der die Kirchenmitgliedschaft in besonderen Fällen 

besteht.  

(3) Die Erklärung nach Absatz 2 wird mit Ablauf des Monats wirksam, in dem diese zugegangen ist. 

Die Kirchengemeinde, zu der die Kirchenmitgliedschaft in besonderen Fällen besteht, unterrichtet 

schriftlich die Kirchengemeinde des Wohnsitzes über die bei ihr eingegangene Verzichtserklärung des 

Kirchenmitgliedes.  

§ 6 In-Kraft-Treten  

Diese Vereinbarung tritt für die vertragschließenden Gliedkirchen nach der gemäß ihrem jeweiligen 

Recht erforderlichen Zustimmung in Kraft. Für Gliedkirchen, die zu einem späteren Zeitpunkt der 

Vereinbarung zustimmen, tritt die Vereinbarung mit der späteren Zustimmung in Kraft.  

§ 7 Übergangsregelung  

(1) Die bisher zwischen den Gliedkirchen der EKD bestehenden Vereinbarungen über die 

Kirchenmitgliedschaft in besonderen Fällen treten außer Kraft, sobald diese Vereinbarung 

innerkirchlich in Kraft getreten ist.  

(2) Die nach den bisherigen Vereinbarungen begründeten Kirchenmitgliedschaften in besonderen 

Fällen bleiben bestehen. 

 

 

 



2.1.4 Vertrag der Bundesrepublik Deutschland mit der Evangelischen Kirche in 

Deutschland zur Regelung der evangelischen Militärseelsorge 

Vom 22.02.1957 (BGBl. II S. 701), Vertragsgesetz vom 26.07.2013 (BGBl. I S. 701) 

Die Bundesrepublik Deutschland  

und die Evangelische Kirche in Deutschland 

in dem Bestreben, die freie religiöse Betätigung und die Ausübung der Seelsorge in der Bundeswehr 

zu gewährleisten, in dem Bewußtsein der gemeinsamen Verantwortung für diese Aufgabe und in dem 

Wunsche, eine förmliche Übereinkunft über die Regelung der evangelischen Militärseelsorge zu 

treffen, 

sind über folgende Artikel übereingekommen:  

1. Abschnitt   Grundsätze  

Artikel 1 [Einrichtung Militärseelsorge] 

Für die Bundeswehr wird eine ständige evangelische Militärseelsorge eingerichtet. 

Artikel 2 [Auftraggeber] 

(1) Die Militärseelsorge als Teil der kirchlichen Arbeit wird im Auftrag und unter der Aufsicht der 

Kirche ausgeübt. 

(2) Der Staat sorgt für den organisatorischen Aufbau der Militärseelsorge und trägt die Kosten. 

Artikel 3 [Militärgeistliche] 

(1) Die Militärseelsorge wird von Geistlichen ausgeübt, die mit dieser Aufgabe hauptamtlich 

beauftragt sind (Militärgeistliche). Für je eintausendfünfhundert evangelische Soldaten (Artikel 7 

Absatz 1 Nr. 1 bis 3) wird ein Militärgeistlicher berufen. 

(2) In besonderen Fällen können auch im Dienst der Gliedkirchen stehende Geistliche nebenamtlich 

mit Aufgaben der Militärseelsorge betraut werden (Militärgeistliche im Nebenamt). 

Artikel 4 [Aufgaben des Militärgeistlichen] 

Aufgabe des Militärgeistlichen ist der Dienst am Wort und Sakrament und die Seelsorge. In diesem 

Dienst ist der Militärgeistliche im Rahmen der kirchlichen Ordnung selbständig. Als kirchlicher 

Amtsträger bleibt er in Bekenntnis und Lehre an seine Gliedkirche gebunden. 

Artikel 5 [Beteiligung am kirchlichen Leben] 

Den Soldaten ist im Rahmen der dienstlichen Möglichkeiten Gelegenheit zu geben, sich am 

kirchlichen Leben zu beteiligen. 

2. Abschnitt   Personale Seelsorgebereiche und Militärkirchengemeinden 

Artikel 6 [Personale Seelsorgebereiche] 

(1) Die Militärseelsorge wird in personalen Seelsorgebereichen ausgeübt. Die personalen 

Seelsorgebereiche werden von den beteiligten Gliedkirchen gebildet. 



(2) Den Gliedkirchen bleibt es überlassen, für die Militärseelsorge Militärkirchengemeinden als 

landeskirchliche Personalgemeinden zu errichten. 

(3) Die Bildung, Errichtung und Änderung der einzelnen personalen Seelsorgebereiche und der 

Militärkirchengemeinden wird zwischen dem Militärbischof und den beteiligten Gliedkirchen nach 

vorheriger Verständigung mit dem Bundesminister für Verteidigung vereinbart. 

Artikel 7 [Angehörige personaler Seelsorgebereiche] 

(1) Zu den personalen Seelsorgebereichen oder den Militärkirchengemeinden gehören 

1. die Berufssoldaten, 

2. die Soldaten auf Zeit, 

3. die Wehrpflichtigen während des Grundwehrdienstes, 

4. im Verteidigungsfall auch die auf unbestimmte Zeit einberufenen Soldaten, 

5. die in der Bundeswehr tätigen Beamten und Angestellten, die der Truppe im Verteidigungsfall 

zu folgen haben, 

6. die Ehefrauen und die unter elterlicher Gewalt stehenden Kinder der in Nummern 1, 2 und 5 

genannten Personen, sofern sie deren Hausstand am Standort angehören. 

(2) Aus den personalen Seelsorgebereichen oder den Militärkirchengemeinden scheiden aus 

1. Personen, die ihren Kirchenaustritt rechtswirksam erklärt haben, 

2. Personen, bei denen das die Zugehörigkeit zu den personalen Seelsorgebereichen oder zu den 

Militärkirchengemeinden bedingende Rechtsverhältnis zum Bund endet, 

3. die in den Ruhestand versetzten Personen sowie ihre Ehefrauen und unter elterlicher Gewalt 

stehenden Kinder, 

4. die Ehefrauen und unter elterlicher Gewalt stehenden Kinder verstorbener Angehöriger der 

personalen Seelsorgebereiche oder der Militärkirchengemeinden. 

(3) Der Militärbischof und der Bundesminister für Verteidigung können eine andere Abgrenzung des 

in Absatz 1 Nr. 5 und 6 genannten Personenkreises vereinbaren. 

Artikel 8 [Ortskirchengemeinden] 

(1) Die Angehörigen der personalen Seelsorgebereiche sind Glieder der Ortskirchengemeinden, bei 

denen die personalen Seelsorgebereiche gebildet werden. Die Angehörigen der 

Militärkirchengemeinden gehören Ortskirchengemeinden nicht an. 

(2) Der für den personalen Seelsorgebereich bestellte Militärgeistliche ist für kirchliche 

Amtshandlungen in seinem Seelsorgebereich zuständig. Mit den Militärkirchengemeinden sind 

Parochialrechte verbunden. 

Artikel 9 [Nicht-Angehörige personaler Militärseelsorge] 

Die Militärseelsorge nimmt sich auch der Soldaten an, die nicht Angehörige der personalen 

Seelsorgebereiche oder Militärkirchengemeinden sind. 



3. Abschnitt   Militärbischof 

Artikel 10 [Militärbischof] 

Die kirchliche Leitung der Militärseelsorge obliegt dem Militärbischof. 

Artikel 11 [Ernennung Militärbischof] 

(1) Der Militärbischof wird vom Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland ernannt. Vor der 

Ernennung tritt der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland mit der Bundesregierung in 

Verbindung, um sich zu versichern, daß vom staatlichen Standpunkt aus gegen den für das Amt des 

Militärbischofs vorgesehenen Geistlichen keine schwerwiegenden Einwendungen erhoben werden. 

(2) Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland kann den Militärbischof aus wichtigen 

kirchlichen Gründen abberufen. Er unterrichtet die Bundesregierung angemessene Zeit zuvor von 

einer dahingehenden Absicht und teilt ihr zugleich die Person des in Aussicht genommenen neuen 

Amtsträgers mit. 

Artikel 12 [Zuständigkeit Militärbischof] 

(1) Der Militärbischof ist zuständig für alle kirchlichen Angelegenheiten im Zusammenhang mit der 

Militärseelsorge, insbesondere für  

1. die Einführung der Militärgeistlichen in ihr kirchliches Amt in der Militärseelsorge, 

2. die oberste kirchliche Dienstaufsicht über die Militärgeistlichen mit Ausnahme der Lehrzucht 

und der Disziplinargewalt, die bei den Gliedkirchen verbleiben, 

3. den Erlaß von Richtlinien für die Ausbildung der Militärgeistlichen und die Überwachung 

ihrer Durchführung, 

4. die Abhaltung von wiederkehrenden dienstlichen Versammlungen der Militärgeistlichen, 

5. die Visitation der personalen Seelsorgebereiche und der Militärkirchengemeinden, 

6. den Erlaß einer Feldagende, 

7. das religiöse Schrifttum in der Militärseelsorge, 

8. das kirchliche Urkunden- und Berichtswesen und die Führung von Kirchenbüchern, 

9. die Einweihung von gottesdienstlichen Räumen der Militärseesorge, 

10. das kirchliche Sammlungswesen in der Militärseelsorge, 

11. den Erlaß von Richtlinien für die seelsorgerische Zusammenarbeit mit kirchlichen Stellen des 

zivilen Bereichs und mit der Militärseelsorge fremder Staaten, 

12. die Seelsorge für evangelische Kriegsgefangene. 

(2) Im Rahmen der Militärseelsorge kann sich der Militärbischof in Ansprachen sowie mit 

Verfügungen und anderen schriftlichen Verlautbarungen an die personalen Seelsorgebereiche und die 

Militärkirchengemeinden sowie die Militärgeistlichen wenden. 

 



Artikel 13 [Vorschriften und Richtlinien des Militärbischofs] 

Vorschriften und Richtlinien des Militärbischofs müssen sich im Rahmen des allgemeinen kirchlichen 

Rechts halten. Soweit sie auch staatliche Verhältnisse betreffen, bedürfen sie der Zustimmung des 

Bundesministers für Verteidigung. 

4. Abschnitt   Kirchenamt 

Artikel 14 [Evangelisches Kirchenamt für die Bundeswehr] 

Zur Wahrnehmung der zentralen Verwaltungsaufgaben der evangelischen Militärseelsorge wird am 

Sitz des Bundesministeriums für Verteidigung ein „Evangelisches Kirchenamt für die Bundeswehr“ 

eingerichtet, das dem Bundesminister für Verteidigung unmittelbar nachgeordnet ist. 

Artikel 15 [Militärgeneraldekan] 

(1) Zum Leiter des Evangelischen Kirchenamtes für die Bundeswehr wird auf Vorschlag des 

Militärbischofs ein Militärgeneraldekan berufen. 

(2) Der Militärgeneraldekan untersteht dem Militärbischof. Soweit er mit der Militärseelsorge 

zusammenhängende staatliche Verwaltungsaufgaben wahrnimmt, untersteht er dem Bundesminister 

für Verteidigung. 

(3) Der Militärbischof kann dem Militärgeneraldekan im Einzelfall mit der Wahrnehmung der ihm 

nach Artikel 12 Absatz 1 zustehenden Befugnisse beauftragen. 

5. Abschnitt   Militärgeistliche 

Artikel 16 [Geistlicher Auftrag] 

Die Militärgeistlichen stehen in einem geistlichen Auftrage, in dessen Erfüllung sie von staatlichen 

Weisungen unabhängig sind. Im Übrigen wird ihre Rechtsstellung nach Maßgabe der folgenden 

Bestimmungen geordnet. 

Artikel 17 [Voraussetzungen] 

(1) Die Militärgeistlichen müssen 

1. ein mindestens dreijähriges theologisches Studium an einer deutschen staatlichen Hochschule 

zurückgelegt haben, 

2. zur Ausübung des Pfarramts in einer Gliedkirche berechtigt sein, 

3. mindestens drei Jahre in der landeskirchlichen Seelsorge tätig gewesen sein. 

(2) Sie sollen bei ihrer Einstellung in den Militärseelsorgedienst das fünfunddreißigste Lebensjahr 

noch nicht überschritten haben. 

(3) Bei Einverständnis zwischen dem Bundesminister für Verteidigung und dem Militärbischof kann 

von den Erfordernissen des Absatzes 1 Nr. 1 und 3 abgesehen werden. 

Artikel 18 [Erprobungszeit] 

(1) Die Militärgeistlichen werden auf Vorschlag des Militärbischofs, der sich zuvor des 

Einverständnisses der zuständigen Gliedkirche versichert, zunächst für die Dauer von drei Monaten 



probeweise in den Militärseelsorgedienst eingestellt. Die Erprobungszeit kann mit Zustimmung der 

zuständigen Gliedkirche verlängert werden. 

(2) Die Militärgeistlichen stehen während der Erprobungszeit im Angestelltenverhältnis und erhalten 

eine Vergütung mindestens entsprechend ihren kirchlichen Dienstbezügen. 

Artikel 19 [Beamtenverhältnis auf Zeit] 

(1) Nach der Erprobungszeit werden die Militärgeistlichen in das Beamtenverhältnis auf Zeit berufen; 

soweit sie dauernd für leitende Aufgaben in der Militärseelsorge verwendet werden sollen, werden sie 

in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit berufen. 

(2) Auf Militärgeistliche, die in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit berufen werden, finden die für 

Bundesbeamte auf Lebenszeit geltenden Vorschriften Anwendung, soweit nicht in diesem Vertrage 

etwas anderes bestimmt ist. 

(3) Die übrigen Militärgeistlichen werden für sechs bis acht Jahre in das Beamtenverhältnis berufen. 

Mit Ablauf der festgesetzten Amtszeit endet das Beamtenverhältnis. Die Amtszeit kann um höchstens 

vier Jahre verlängert werden; in diesem Fall gilt das Beamtenverhältnis als nicht unterbrochen. Auf 

diese Militärgeistlichen finden die für Bundesbeamte auf Lebenszeit geltenden Vorschriften 

sinngemäß Anwendung, soweit nicht in diesem Vertrag etwas anderes bestimmt ist. 

Artikel 20 [Ernennung, Beförderung und Versetzung der Militärgeistlichen] 

(1) Vorschläge zur Ernennung und Beförderung sowie Versetzungen der Militärgeistlichen bedürfen 

des Einverständnisses des Militärbischofs. 

(2) Vor sonstigen wichtigen Entscheidungen in personellen Angelegenheiten der Militärgeistlichen ist 

vom Bundesminister für Verteidigung die Stellungnahme des Militärbischofs einzuholen. 

Artikel 21 [Dienstlaufbahn] 

Für die Ämter vom Militärdekan an aufwärts besteht keine regelmäßige Dienstlaufbahn. 

Artikel 22 [Leitung der Militärgeistlichen] 

(1) In kirchlichen Angelegenheiten unterstehen die Militärgeistlichen der Leitung und der 

Dienstaufsicht des Militärbischofs (Artikel 12 Absatz 1 Nr. 2) sowie der Dienstaufsicht des 

Militärgeneraldekans und der übrigen vom Militärbischof mit der Dienstaufsicht betrauten 

Militärgeistlichen. 

(2) Für die Militärgeistlichen als Bundesbeamte sind 

1. oberste Dienstbehörde der Bundesminister für Verteidigung, 

2. unmittelbarer Dienstvorgesetzter der Militärgeneraldekan. 

Artikel 23 [Entlassung] 

(1) Der Militärgeistliche ist auch zu entlassen 

1. bei Verlust der durch die Ordination erworbenen Rechte oder bei dienststrafrechtlicher 

Entfernung aus dem kirchlichen Amt, 

2. auf Antrag des Militärbischofs, wenn seine Verwendung im Dienst der Kirche im wichtigen  



Interesse der Kirche liegt. 

(2) Ein nach Absatz 1 entlassener Militärgeistlicher hat vorbehaltlich der Regelung in den Absätzen 3 

und 4 keinen Anspruch auf Versorgung aus dem Beamtenverhältnis. § 154 des 

Bundesbeamtengesetzes bleibt mit der Maßgabe unberührt, daß Absatz 5 auch bei Wiederverwendung 

des Militärgeistlichen im Dienst der Kirche gilt. Ferner finden für einen durch Dienstunfall verletzten 

Militärgeistlichen im Falle seiner Entlassung nach Absatz 1 Nr. 1 die §§ 143 und 147 des 

Bundesbeamtengesetzes und im Falle seiner Entlassung nach Absatz 1 Nr. 2 der Artikel 25 Absatz 1 

Satz 3 dieses Vertrages Anwendung. 

(3) Einem Militärgeistlichen mit einer Dienstzeit im Sinne des § 106 Absatz 2 des 

Bundesbeamtengesetzes von mindestens zehn Jahren kann im Falle seiner Entlassung nach Absatz 1 

Nr. 1 an Stelle des Übergangsgeldes ein Unterhaltsbeitrag bis zur Höhe des Ruhegehalts bewilligt 

werden. 

(4) Wird ein Militärgeistlicher, der im Zeitpunkt der Übernahme in das Beamtenverhältnis auf 

Lebenszeit als Militärgeistlicher Beamter zur Wiederverwendung im Sinne des Gesetzes zur Regelung 

der Rechtsverhältnisse der unter Artikel 131 des Grundgesetzes fallenden Personen war und 

entsprechend seiner früheren Rechtsstellung untergebracht ist, nach Absatz 1 entlassen, so leben die 

Rechte nach dem genannten Gesetz wieder auf. 

Artikel 24 [Ruhegehalt] 

Die Zeit, die ein Militärgeistlicher vor der Berufung in das Beamtenverhältnis im Dienst der Kirche als 

Geistlicher verbracht hat, ist ruhegehaltfähig. 

Artikel 25 [Versorgung] 

(1) Ein Militärgeistlicher mit der Rechtsstellung eines Beamten auf Zeit, dessen Beamtenverhältnis 

durch Ablauf der festgesetzten Amtszeit endet, hat keinen Anspruch auf Versorgung aus dem 

Beamtenverhältnis. § 154 des Bundesbeamtengesetzes bleibt mit der Maßgabe unberührt, daß Absatz 

5 auch bei Wiederverwendung des Militärgeistlichen im Dienst der Kirche gilt. Ferner behält der 

durch Dienstunfall verletzte Militärgeistliche die sich aus dem Beamten-Unfallfürsorgerecht 

ergebenden Ansprüche, die sich bei seiner Wiederverwendung im Dienst der Kirchen gegen den 

kirchlichen Dienstherrn nach dessen Recht richten. 

(2) Wird im Falle des Absatzes 1 der Geistliche wieder im Dienst der Kirche verwendet, so tragen bei 

Eintritt des Versorgungsfalles der Bund und der kirchliche Dienstherr die Versorgungsbezüge anteilig 

nach den ruhegehaltfähigen Dienstzeiten, die der Geistliche bei ihnen abgeleistet hat. Bei der 

Berechnung der Dienstzeiten werden nur volle Jahre zugrunde gelegt. 

(3) Ist der Geistliche bei oder nach seiner Übernahme in den Dienst der Kirche befördert worden, so 

bemißt sich der Anteil des Bundes an den Versorgungsbezügen so, wie wenn der Geistliche in dem 

Amt verblieben wäre, in dem er sich vor der Übernahme befand. 

(4) Der kirchliche Dienstherr hat die vollen Versorgungsbezüge auszuzahlen. Ihm steht gegen den 

Bund ein Anspruch auf anteilige Erstattung zu. Die Bezüge für den Sterbemonat und das Sterbegeld 

fallen, sofern sie sich nach den Dienstbezügen des Geistlichen bemessen, dem kirchlichen Dienstherrn 

in voller Höhe zur Last. 

 



6. Abschnitt   Hilfskräfte 

Artikel 26 [Hilfskräfte] 

(1) Dem Militärgeistlichen werden vom Staat die zur Unterstützung bei gottesdienstlichen Handlungen 

und Verwaltungsaufgaben im Zusammenhang mit der Militärseelsorge erforderlichen Hilfskräfte zur 

Verfügung gestellt. 

(2) Die Hilfskräfte bei den dienstaufsichtführenden Militärgeistlichen werden in das 

Beamtenverhältnis übernommen. 

7. Abschnitt   Schlußvorschriften 

Artikel 27 [Meinungsverschiedenheiten] 

Die Vertragsschließenden werden eine etwa in Zukunft zwischen ihnen entstehende 

Meinungsverschiedenheit über die Auslegung einer Bestimmung dieses Vertrages auf 

freundschaftliche Weise beseitigen. In gleicher Weise werden sie sich über etwa notwendig werdende 

Sonderregelungen verständigen. 

Artikel 28 [Ratifizierung und Inkrafttreten] 

(1) Dieser Vertrag soll ratifiziert und die Ratifikationsurkunden sollen in Bonn ausgetauscht werden. 

(2) Er tritt am Tage des Austausches der Ratifikationsurkunden in Kraft.
7
  

Schlußprotokoll 

Zu Artikel 3 Absatz 2 

Die Aufgaben, Rechte und Pflichten der Militärgeistlichen im Nebenamt werden durch Vereinbarung 

zwischen dem Militärbischof und dem Bundesminister für Verteidigung geregelt. 

Zu Artikel 6 Absatz 3 

Die Vereinbarungen über die Bildung, Errichtung und Änderung der personalen Seelsorgebereiche 

und der Militärkirchengemeinden werden im Verordnungsblatt des Militärbischofs veröffentlicht. 

Zu Artikel 7 

Die Angehörigen der personalen Seelsorgebereiche und der Militärkirchengemeinden sind 

verpflichtet, kirchliche Abgaben zu entrichten; den zuständigen Stellen bleibt eine nähere Regelung 

vorbehalten. 

Zu Artikel 10 

Der Militärbischof erhält vom Staat eine angemessene Dienstaufwandsentschädigung. Die ihm im 

Zusammenhang mit der kirchlichen Leitung der Militärseelsorge entstehenden Sachausgaben werden 

erstattet. Er erhält Reisekosten nach der Reisekostenstufe I a. 

Zu Artikel 11 

(1) Die Bundesregierung wird auf Wunsch die Gründe mitteilen, aus denen sie ihre Bedenken gegen  
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den für die Ernennung zum Militärbischof vorgeschlagenen Geistlichen herleitet. Desgleichen wird 

der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland die Gründe mitteilen, die ihn zur Abberufung des 

Militärbischofs bestimmen. 

(2) Es besteht außerdem Einverständnis darüber, daß der Name des in Aussicht genommenen 

Militärbischofs vertraulich behandelt wird, bis seine Ernennung durch den Rat der Evangelischen 

Kirche in Deutschland veröffentlicht ist. 

Zu Artikel 12 Absatz 1 Nr. 1 

Behält sich eine Gliedkirche vor, einem Militärgeistlichen das kirchliche Amt durch einen anderen 

Geistlichen zu übertragen, so beteiligt sich der Militärbischof an der Einführung, indem er den 

Militärgeistlichen begrüßt und ihm die kirchliche Anstellungsurkunde übergibt. 

Zu Artikel 12 Absatz 1 Nr. 8 

Die abgeschlossenen Kirchenbücher werden beim Evangelischen Kirchenamt für die Bundeswehr 

verwaltet. 

Zu Artikel 13 

Vorschriften und Richtlinien des Militärbischofs werden im Verordnungsblatt des Militärbischofs 

veröffentlicht. 

Zu Artikel 15 

Der Militärgeneraldekan ist berechtigt, im Auftrag des Militärbischofs dem Bundesminister für 

Verteidigung unmittelbar Vortrag zu halten. 

Zu Artikel 16 bis 25 

(1) Die kirchliche Amtstracht der Militärgeistlichen wird durch den Militärbischof bestimmt. 

(2) Vor Einführung einer Dienstkleidung für die Militärgeistlichen ist die Zustimmung des 

Militärbischofs einzuholen. 

Zu Artikel 26 

(1) Jedem Militärgeistlichen mit Ausnahme der Militärgeistlichen im „Evangelischen Kirchenamt für 

die Bundeswehr“ wird eine Hilfskraft zugeteilt. 

(2) Die Hilfskräfte der Militärgeistlichen müssen evangelischen Bekenntnisses sein. Sie müssen die 

Befähigung für den Hilfsdienst in der Militärseelsorge erforderlichenfalls durch eine Prüfung 

nachweisen, die unter Beteiligung des Militärdekans oder eines von ihm beauftragten 

Militärgeistlichen abgehalten wird. 

Zu Urkund dessen ist dieser Vertrag unterzeichnet worden.  

Geschehen zu Bonn, am 22. Februar 1957 in zwei Urschriften. 

Für die Bundesrepublik Deutschland, gez. der Bundeskanzler Adenauer und der Bundesminister für 

Verteidigung, Strauß 

Für die Evangelische Kirche in Deutschland, gez. der Vorsitzende des Rates D. Dibelius und der 

Leiter der Kirchenkanzlei D. Brunotte 



 


